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 Kenntnis nehmend von den jüngsten Berichten des Sonderberichterstatters des Men-
schenrechtsrats über die Menschenrechtssituation in den seit 1967 besetzten palästinensi-
schen Gebieten6 sowie von den anderen einschlägigen jüngsten Berichten des Menschen-
rechtsrats, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die Förde-
rung der Menschenrechte und die Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts und dies-
bezüglich an ihre Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 erinnernd, 

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 20047 
sowie die Resolutionen der Generalversammlung ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und ES-
10/17 vom 15. Dezember 2006, 

 insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Gerichtshofs, namentlich von 
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für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts10 um-
gesetzt werden muss, 

 sowie betonend, dass das Abkommen über die Bewegungsfreiheit und den Zugang 
sowie die Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom 15. No-
vember 2005, uneingeschränkt angewandt werden müssen, damit die palästinensische Zi-
vilbevölkerung sich innerhalb des Gazastreifens frei bewegen und ihn ungehindert betreten 
und verlassen kann, 

 ernsthaft besorgt angesichts der Spannungen und der Gewalt, die in letzter Zeit im 
gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zu verzeich-
nen waren, insbesondere auch betreffend die heiligen Stätten Jerusalems, einschließlich 
des Haram al-Sharif, und beklagend, dass dabei unschuldige Zivilpersonen ums Leben ka-
men, 

 in dem Bewusstsein
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schen Volkes und die negativen Auswirkungen auf seine sozioökonomische Lage, die im 
Gazastreifen nach wie vor eine humanitäre Krisensituation darstellt, und auf die Anstren-
gungen zur Wiederherstellung und Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft sowie 
gleichzeitig Kenntnis nehmend von den Entwicklungen der Lage im Hinblick auf den Zu-
gang dorthin und von der erstmals seit 2007 erfolgten Wiederaufnahme des Handels in 
gewissem Umfang von Gaza in das Westjordanland sowie die vollständige Aufhebung der 
Einschränkungen fordernd, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darüber, dass Tausende von Palästinen-
sern, darunter viele Kinder un
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 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Parteien, Ruhe zu bewahren und Zu-
rückhaltung zu üben sowie provozierende Handlungen, Aufwiegelungen und Hetzreden zu 
unterlassen, insbesondere in religiös und kulturell sensiblen Bereichen, einschließlich in 
Ost-Jerusalem, und alle möglichen Schritte zu unternehmen, um Spannungen abzubauen 
und günstige Voraussetzungen für die Glaubwürdigkeit und den Erfolg der Friedensver-
handlungen zu schaffen, 

 unter Betonung des Rechts aller Menschen in der Region auf den Genuss der in den 
internationalen Menschenrechtspakten verankerten Menschenrechte, 

 1. erklärt erneut, dass alle Maßnahmen und Handlungen, welche die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusa-
lems, unter Verstoß gegen die einschlägigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten8 und unter Zuwiderhand-
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handlung weiblicher Gefangener und für nicht freiheitsentziehende Maßnahmen für weib-
liche Straffällige (Bangkok-Regeln)17; 

 8. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich aller Akte des Terrors, der 
Provokation, der Aufwiegelung und der Zerstörung, insbesondere die übermäßige Anwen-
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von der Palästinensischen Befreiungsorganisation eingegangenen Verpflichtungen und den 
Grundsätzen des Quartetts; 

 16. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, das palästinensische Volk im Hinblick 
auf die baldige Verwirklichung seiner unveräußerlichen Menschenrechte, namentlich sei-
nes Selbstbestimmungsrechts, auch weiterhin zu unterstützen und ihm dabei Hilfe zu ge-
währen; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsieb-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

70. Plenarsitzung 
9. Dezember 2015 

 


